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Yaſtoral⸗Fragen und ⸗Fülle.
(Ein Reſtitutionsfall.) Titus, einem Arbeiter Iin einem

Delikateſſengeſchäft, wird die Zubereitung eines gewiſſen Artikels zulangweilig. Um den nicht gerade zahlreichen Liebhabern desſelben die
weitere Nachfrage zu verleiden, niſcht Ee auf Anraten des CajusCtwa Brechſtein bei Da jedo die von Cajus angegebene Quan—⸗
iies erheblich überſchreitet, ſo le daß durch den enu der
0 zubereiteten Ware einer der Käufer geradezu In Todesgefahrgerät und mehrere Wochen zur Wiederherſtellung ſeiner Geſundheitbedarf. Der Ruf des betreffenden Kaufartikels iſt freilich erſchüttertund die Nachfrage nach demſelben bedeutend heruntergegangen. Der
Geſchäftsherr ſchreibt die Schuld den Sammlern der Kräuter U,welche e zur Bereitung der betreffenden Ware gebrauchte. Dieſemüſſen, ſo Urteilt E QAus Unwiſſenheit oder Sorgloſigkeit Giftpflanzenmitgeſammelt haben. O  8 geſchie V  8 denn, daß einige Samm⸗
lerinnen von NI abgewieſen werden und ihres kümmerlichenVerdienſtes (rau ſind Wie ſteht Iu dieſem Falle —um die Haftarkeit und den Schadenerſatz ſeitens des 9—5  itus und Cajus?

Erklärung und Löſung. D ein gerichtliches Verfahrenvorausſichtlich Titus ſowohl U gegen Cajus ausgeſchloſſenbleibt, ſo iſt 3u unterſuchen, Vie weit M bloßen Gewiſſensbereichein Schadenerſatz aufzulegen iſt
zunächſt handelt E  77 ſich Titus als den eigentlichen äter  2

Er iſt ohne Zweifel haftbar für den Schaden, den E irgendwievorausſah als Folge ihm gewollten ungerechten und theoogiſch ſchuldbaren Handlung.
Die Handlung, welche Iu Frage kommt, iſt die Beimiſchung

von Brechſtein. —  * dies eine freiwillige, ſchuldbare Handlungdes Titus bn deshalb, weil ſie ausdrücklich auf die Diskreditierungeines Fabrikates ſeines Dienſtherrn abzielte. D  eLn Dienſtherr Vollte
ein untadelhaftes Fabrikat hergeſtellt wiſſen; Qzu hatte EL das
Recht, beziehungsweiſe die Pflicht; daher die Handlungsweiſedes Titus ui irgendwie ſündhaft, ſondern auch die
ſtrenge Gerechtigkeit verſtoßend einesteils gegenüber dem Dienſtherrn,andernteils gegenüber den Kunden, welche untadelhafte Ware 3u g*
halten berechtigt varen

Da einzige, was noch 3u erforſchen übrig bleibt, iſt die Voraus—
ſicht der ungerechten Folgen. Bezüglich der Vorausſicht iſt folgendes
5  U bemerken

Die Diskreditierung (8 Fabrikates gewollt, weil Titus
die Nachfrage nach demſelben ruinieren wollte; alſo dieſe und
nit ihr die Schädigung des Dienſtherrn vorausgeſehen, welche Qus
dem einzutretenden Nichtverkauf folgen mußte, die Einbußedes ſonſt 3u erzielenden rechtmäßigen Gewinnes.
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2 Es ward ebenſo eine böſe Wirkung — Genuſſes des e·
fälſchten Fabrikates vorausgeſehen, weil gerade durch dieſe Titus
die Nachfrage nach dem Kaufartikel verhindern wollte. Zwar ird
eLr eine lebensgefährliche Wirkung wohl nicht direkt gewollt haben,
0 ſie auch nicht bewirkt, enn EL das von Cajus angegebene
Maß der Beimiſchung innegehalten Da jedoch freiwillig
jenes Maß überſchritt, ſah br unzweifelhaft eine ſtärkere Wirkung der
Beimiſchung voraus Kam ihm dabei auch nuLr der Gedanke Qan die
Möglichkeit einer ſchweren Verletzung der Geſundheit un den Sinn: dann
iſt Titus haftbar für den Schaden, denjenigen wenigſtens, den
mn pekuniärer Hinſicht irgend ein Kunde durch den Genuß des ver
fälſchten Artikels erlitten hat Dieſen hat ELr im allgemeinen und
im Dunkeln genugſam vorausgeſehen nd verbrecheriſcher Weiſe ver
ſchuldet. Kam ihm jedo nicht einmal ein Gedanke an die Möglich⸗keit erheblicher Geſundheitsſchädigung, dann könnte der aden⸗
CVH 1 die Kunden auf den Schaden beſchränkt bleiben, den etwa
ein Kunde ur eine kurze, vorübergehende Arbeitsunfähigkeit hätteerleiden müſſen. Von Koſten eines ärztlichen Heilverfahrens önnte
dann abgeſehen werden, weil ein ſolches bei unbedeutendem Unwohl⸗
ſein nicht einzutreten pflegt

Schließlich fommt noch die Schädigung der Kräuterſammler
Iu Frage. ſt auch für dieſe Titus haftbar? Daß Titus nicht wollte,
EL möge als Urſache der Verſchlechterung des Fabrikates erkannt
werden, iſt ſelbſtverſtändlich. Damit iſt aber der un nd die
Vorausſicht der Möglichkeit gegeben, daß leſe Verſchlechterung einer
anderen Urſache zugeſchrieben werde. Die nächſtliegende Annahme
iſt dann augenſcheinlich eine Vergiftung durch die geſammeltenKräuter. Daß alſo möglicherweiſe die Kräuterſammler un Mitleiden—
chaft würden, liegt 3u nahe, als daß eS dem Titus ent
gehen können und daß Titus deren mögliche Schädigung nicht dunkel
wenigſtens vorausgeſehen hätte Auch dieſen gegenüber iſt * olglich
zum Schadenerſa ver  15  E.

Die Höhe des Erſatzes kann nach einer Richtung hin genaubeſtimmt werden. Man muß ſich zufrieden geben mit einer annäherndenvernünftigen Schätzung
Bis jetzt iſt nichts ber eine etwaige Pflicht des Cajus geſagt.Urheber des wirkſamen Rates iſt auch EL un zweiter Linie

aftbar Ausgenommen bleibt jedoch derjenige Schaden, der durch
lebensgefährliche Erkrankung von Käufern der gefälſchten Ware ent
ſtanden iſt Dieſe iſt lur durch Ueberſchreitung ſeines Rates erfolgt.Die anderen Schädigungen ſind aber auch auf ihn als Ratgeber
Ur ungerechten Handlung zurückzuführen.Valkenburg, Holland. Aug 8  m  uIIL (Aengſtliche Genauigkei In Geldſachen.) Stirbt
ein Geiſtlicher und Er CS dann, iſt kein Teſtament finden,
es ommen Schulden Vorſchein, oder 2 Ird Geld gefunden,


